
a) , VLG S  Ge Gott di innıgst Gemeinscha
pNegt, den el ichden besten Menschen‘‘ (Eckehart).

GOotLt, iıch glaube Diıch, weil Du LLUT die ahrneı Sprichst.
Gott, ich offe auf Dich, weil Du unendlich ul un:

barmherzig ist.
GOtT, ich 1eıch aus 1LLE1INETN anzen Herzen, weiıl Du

uınendlich Hebenswürdig HiSt; und AUus 1e Dir Dereue
ich qalle Sunden. Amen.

a) „Nur durch das annn die eele die aCc. des 0Se
Feindes überwinden‘“‘* (hl. Johannes V KEeUZ).
Geb eTt Morgen:
Herr, allmächtiger GOott, Du OE uUunLSs diesen Tag begıinnen
Fassen. Schutze uns auch EUTE 11FE Deine ratt! Laß uns

diesem Tag keine un! fallen vielmehr SC 1
eden, Denken und HAL STeis darauf gerichtet, Deine gerech-
ten Anordnungen erfüllen Urc ZNristus, uNnsern Herrn.
Amen.
Geb eTt en
Herr-— WIL bitten Dich Tre e1nNn Heiım, vertreibe
WweIit daraus alle achstellungen des DOsen Feindes! Deine
heiligen mögen arın wohnen un uns irıeden
behüten; eın en SC1 bDber unNns immerdar! MUTFC Christus,
ULNsern Herrn. Amen.

a) „EsS trennt sich VO  ( G OT, WEeEeTLT sich N1C. ure das miıt
Gott verbunden häalt‘‘ (AlL. Tegor yssa)
„Meıner Ansıcht ach 1St C111 und dasselbe Das auUFs-
geben un den Weg Gott verlassen“ T’heres1a). Darum
eın Tag onne rhebung des Herzens GOLT, weni1gstens
Morgen un! en!|
Keıne rbeit ohne gute Meinung.
Keıin Sonntasgs ohne Mitfeier der eilıgen Messe, denn S1e 1st
das erhabenste Lob ottes, das kräftigste ank- und as
wirksamste Bittgebert.
Keın onNna ohne heilige oOMMUNLON, enn S1e ist die innigste
Gottbegegnung.

Da die Spruchbildchen aD und als dem einfachen Landvolk
N1IC. zusagen kritisiert wurden, wurde für heuer 1Ne Ser1e
mit Holzschnitten er eister gewählt, die IM mi1t den
Texten das Leiden 15 Herrn als uelle NSeres Lebens kun-
den Ochten und als kräftiges Ot1LV, dieses der Osterbeichte
wledergewonnene Leben ewanren.

Dieser Bericht will keineswegs C1Ne periphere aCcC als weiß
WI1Iie wichtig den Mittelpunkt stellen. Aber soll etwas
brach liegen bleiben, as ausgenutzt werden kann? WiIir glauben
881 der angedeuteten else könnte der Sons fast sinnlos ewordeneBeichtzettel wıieder SINNVO. werden.

ANZ Franz Vıebock

Eheschließung ohne kırchliche Zeugn1ısse, Bevor ZU.  — kirc  iıchen
Irauung geschritten werden darfd, muß sorgfältig geprüft SCIMN, -ob die Brautleute die gültigen und erlaubten Eheschließung
notwendigen Voraussetzungen erfüllen (can. 1019, Eın wich-
iiges Hılfsmittel hiezu SiNnd kirchliche Zeugnisse, die der Kodex

Q  an 1030 erwähnt. Jedoch ist nicht gesagt, welche Zeugn1isse
106*
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ım allgemeinen für die Trauung- notwendig sind. Lediglik:h das
Taufzeugnis WIrd 1ın Carn TO21, verlan: für Personen, die
die Ehe N1iCcC (Irt ihrer aulie schließen. er dem Qi1E-
ZeUugn1S kommen je ach age des Falles och 1ın eiraCc der

-Sterbeschein, das Tteıil einer kirchlichen Ungültigkeitserklärung,
der Ziviltrauungsschein

—BRBei den eutigen Verhältnissen o N1C selten VOr,
daß Zeugnısse uüberhaupt NC mehr oder 1LUT untier Zeiıtverlust
Un großen Schwierigkeiten beigebracht ıwerden können. Dies ist
au der all bel Ausländern, Flüchtlingen, Fliegergeschädigten
und ıchen Personen. el ist der Mangel eines erst 1n den
etzten sechs onaten ausgestellten Taufzeugnisses mißlich-
sten, während der Mangel anderer Zeugni1sse, abgesehen VO  - einer
Sterbeurkunde, VOI untergeordneter Bedeutung 1ST. Be1l ordnungs-
gemäßer Führung der aufbucher annn nämlich Hand eines
1 aufscheines bel Katholiken ohne weiteres der Nachwel:  s
sowohl Der die Zugehörigkeit ZUTT katholischen irche qls auch
Der die Freiheit VO.  5 verschiedenen Hinderniıssen (Eheband,

Auch derhöhere eihe, feierliche eiu geführt werden.
Empfang der Fırmung geht AUuUuSs ihm hervor.

‚6308 der Taufschein, 1st notwendig, die aus iıhm
hervorgehenden atsachen auf anderem Weg erhalten Den
Empfang der auTlie kann jemand selbst Ure Eid ezeugen, WEl

diese als Erwachsener empfing Zum acCchwels der 1mM Kindes-
er empfangenen auIie 1S% die eidliche Aussage wenıgstens
eines einwandiIreien Zeugen erforderlich el Fälle en aber
ZULC Voraussetzung, daß niemand einen Nachteil erleidet (can. 779)
Diese Einschränkung dann 1NSs Gewicht, WenNnn etwa die
Gültigkeit eliner Ehe, die hınsıchtliıc ihrer orm gepruft werden
muß, abhängt VO.: Empfang der aulIie 1n katholischer orm
(can. 1099, 1 1) und sich aus dieser atsache das orhanden-
eın oder Nichtvorhandenseın des Ehebandes erg1ibt Der iübliche
Au SWEe sich Der die reinNnel VO  5 Ehehindernissen Gewißheit

verschaffen, 1sS% der Eid (Ledigeneid, Manifestationseid), wıe
ihn auch der exX bei Unterlassun. der erkündigung 324
Todesgefahr ennn (can. 1019,; un!' w1e bel Dıispensen VONn
den Verkündigungen allgemeın 1n Übung 1ST. Ist jedoch der
Ledigeneid als KrsSsatz für das Taufzeugnis eute och allgemein
ratsam? Die Erfahrung hat leider ın den etzten Jahren gezeigt,
dalß bel dem eutigen moralischen Tiefstand der Massen der
Eild eın unzulängliches Mittel Z acCchwels des Ledigenstandes
1ST, da mMi1t% erschreckender Häufigkeit mißbraucht WIrd Ab-
gesehen avon, daß bei vielen das Bewußtsein für die Heiligkeit
des Eides als einer Nruiun Gottes Z Zeugen verlorengegan-
gen 1st, MaCcC sich auch die atsache, daß eın kirchlicher Eicd
strafrechtlich nicht geschützt 1ST; folgenschwer emerkbar. Noch
weniger arantie schafft ıne eidesstattliche Erklärung, da diese
auch noch der moralischen Bindung, die der Eid als Anrufung
ottes sich hervorbringen soll, entbehrt. WiIir Oöchten daher
be1 dieser Sachlage jene Feststellung, die die Instruktion der
Sakramentenkongregation VO. Juli 1921 AA>S 13, 348) AUus-
wanderern gegenuber macht, daß nämlich immer eın Zweifel ber
die Freiheit Von Hindernissen bestehe, auch auftf den oben _
wähnten Personenkreis für zutreffend erachten und halten dem-
entsprechend den Eid ebensowen1£g für genügend, wıe 1m kanon1-
schen Prozeß die eidliche Agssage des Klägers a1;ein geeignet
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ST BHewels schaffen Es INUSSeN er andere Versuche -
Verschiedene Ordinariate en hiıefür bDbereitsyestellt werden

Richtlinien erlassen (SO* Eichstatt und Wurzburg), aus denen WILr
folgende Anweisungen entnehmen die WITLT weiteren Kreıis
des Jerus ZU.  H enNnntiInNısS bringen wollen „Soweit wirklich auch
ÜWPEG Vermi1  ung der Pfarrämter und der kirchlichen Ober-
ehörden, Taufzeugnisse neuesten atums IUr die Nuptfurienten
Nn1ıC beigebracht, och auch UrCcC die rüheren Seelsorger der-
selben hinlängliche Au{ifschlüsse üuber die auTie und den Ledigen-

STAanNn!: der RBrautleute (verg]l Ca.  - erlangt werden können,
mMmuß der Nachweıs für 1ese beiden "Tatsachen UPe eidliche
SCANT}I.  iıch niedergelegte beglaubigter Abschrift
eingesandte ussagen solcher Personen ersire werden, welche
uDer die Brautleute Bescheid W1SsSen möglich soll für jeden
Brautteil das Zeugn1s VO WEl E  vertrauens  digen Personen
erhoben werden. Als solche Personen kommen VOTLT allem Eltern.
Verwandte, Vorgesetzte, ekannte, ‘ Grastgeber oder Landsleute der
Rrautleute etracht, welche entiweder jetzigen Aufenthalts-
Orte der Jletzteren, DZW. dessen Nähe sıiıch befinden oder och
erreichbar sSind; sodann solche Personen, mıit. denen die NUuR-
tLurıenten schon Jängere eıt beisammen Sind und Verkehr pfie-
SCH Äußerungen, weilche die Brautleute bei solchem Verkehr
eiwa uber inre Eltern und "deren religiöse Einstellung, Der inre
Erziehung, Der iNnre Erstbeicht, Erstkommunion un!: ihre sonst:
religiöse Betätigung machten, insbesondere schon Zeit;

S1e och n1ıC. die Eheschließung dachten, ermöglichen
oft unschwer Schluß auf die atsache ihnrer Taufe; 1115-
besondere werden bel solchen Gesprächen oftmals Bemerkungen
eIiallen 1i welche e1N Trteil uber den Ledigenstand des oder
der Nuptfurienten, gestatten‘“ (Pastora.  att des Bıstums Eichstaätt
Nr 10, VO JMa

War e1in Brautteil schon einmal verheiratet und eine
kirchliche Sterbeurkunde, ist Qauft die standesamtliche Sterbe-
urkunde zurückzugreifen die auch für den kırc  iıchnen Bereich
Offentlichen Glauben genießt Ist auch eine solche nNn1ıC. vorhan-
den ingegen eC111@ Todesnachricht Wehrmachtstelle
ann diese als Urkunde gelten vorausgesetzt daß S16 amtlıchen
Charakter (Siegel und Unterschrifft) ra Die auf TUunNn:! VeILI-
schiedener rfahrungen entstandenen edenken daß auch amt-
liche Todesnachrichten VO.  5 Wehrmachtstellen zuweilen entweder
bewußt falschlich oder irrtumlich erfolgten mahnen annn ZU.  —+
OrS1IC wenn einzelnen al1 besondere Verdachtsmomente
hiefür vorlägen; N allgemeinen Ablehnung der "Todesnach-
richten seltens VOT. Wehrmachtstellen können S1IE nNn1ıC. führen
Hingegen können N1ıC. anerkann: werden Mitteilungen ber den
Tod die UÜrCcC Dienststellen der ehemaligen DA: erfolgten,
da S1e vielfach nıicht qauf sachliche, sondern lediglich auf Da-
gandistische Motive (Stalingrad!) zurückgehen. Ebensowenig
iefern bürgerliche Todeserklärungen VO.  5 Vermißten und Ver-
schollenen Hewels IUr den tatsachlichen TTod des Betref-
fenden Soweit S1e jedoch m1t ausführlichen Begründung
versehen sind können S16 IS schätzenswerte Grundlage für die
kirchliche Todeserklärung abgeben Diese ist namlich not-
wendig, Wenn der 'Tod nicht durch einwandtiIreie Sterbeurkunden
belegt werden annn Das Gerichtsweg vorgehende Verfahren
stutzt sich beim Mangel VonN Zeugnissen auf die Aussage ZW eEe1LleI
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andfireier Cr des 'TO
ständen genügt Schon die Aussagee1ines „klassischen“‘‘ Zeugen oder

Zeugen zweiıter Hand. Schließlich auch die moralische
Gewißheit Der den eingeiretenen "Tod den ganz esond:  ren
Umständen des Falles achdurch Vermuftfungen un! CA1IUSSEe
gSECW! werden. Zuständig 1Ur die Todeserklärung 1ST SE
der Ordinarius, 111e darif der Pfarrer auft eigene aus entischeılden

Es ist klar, daß sich die praktische urchführung dieser TUNGd-
sätze 1Ur ann erreichen 1äßt,; WEn sich die Brautieute recht-
zeitlgF Eheschließung anmelden, dalß die notigen Erhebungen

die Wege eleite werden können. | S wird sich er CHID=
fehlen, daß der Pfarrer keine Gelegenheit vorübergehen lasse,
ec1in Pfarrkinder un Fremde aut ine möglichst irüuhzeitige ANn-
meldung AAUEL: Eheschließung aufmerksam machen nter keinen
Umstäanden aber koöonnen solche fernmündlich den rdi-
narıaten ZUT Entscheidung vorgelegt werden Die Heiligkeit des

daß L1LLUL die Brautleute ZU. Ehe-hesakramentes verlang
schließung zugelassen werden, deren Personenstand ach mensch-
Lichem Ermessen einwand{iIrei geklärt IST.

unchen Erzbischöfl. OLTar Dr Eisenhofer

Mitteilungen
Dr. o0Se Grosam un Dr 0SE Massarette An dieser Stelle

sel Dankbarkeit ZWEILICT verdienter Tr1ester gedacht, die mi1t
der „Quartalschrift‘“ jahrzehntelang CH= verbunden Am.

Oktober 1947 starb LiINZ 1 er (} Jahren Dr. 7TUT.
Can ose TOSaAM, hrenkanonikus des Linzer Kathedralkapitels,
Theologieprofessor K., emeritierter Direktor des rankenhauses.
der Barmhnerzigen chwestern USW Der Verewigte, C1NM Bruder
des Tre 1942 heimgegangenen Talaten und Se  inarregens.
Dr Wenzel rosam, wirkte VOo  [ 1912 bis 1945 zuerst als Profes-
SOTL für Philosophie un! dann LÜr ora.  eologie un: Sozlal-
wissenschafit der Philosophisch-theologischen DiOzesanlehr-
anstalt ANZ un War als solcher auch fast dreißig ‘Jahre Mit-
herausgeber Ü SSTEF Zeitschriftt. Von Dr. 0OSeE Grosam erschienen
auch zahlreiche Abhandlungen hauptsächlich aus dem epıete

Moraltheologie und Sozlalwissenschaft, die ZU eil Der den
Kreis der Leser der „Quartalschrift‘ hinaus Beachftung un!' Ver-
re1tun fanden. In den letzten Jahren SC1INES Lebens arbeitete:
Dr Grosam TOtZ SE1INeTr bereits geschwächten Gesundheit och
inem uch bDber die christliche Nächstenliebe, dessen Vollendung.

inhm aber nicht mehr eschieden WarL.
Am Oktober 194' verschied acn kurzer Krankheit, Te

alt, Schon eın Jahr achuxembur Dr o0Se Massarette
SC1Ner 18398 erfolgten Priesterweihe War die Redaktion des
„Luxemburger Wort“ berufen worden, die 61 ach sechsjähriger
erfolgreicher Täatigkeit verließ sich Rom weıteren Studien

widmen. 1911 aus der kwigen Stadt heimgekehrt begann
weitreichende publizistische Tätigkeit UFC mehnhnrere

größere er. un! unza. eitrage wissenschaf{itlichen e1t-
schriften wurde SC1IN Name weıten Kreisen bekannt Im Jahre
1073 veröffentlichte Dr Massarette auch bereits SC1iNenN ersten
Artikel der „Quartalschrift“‘ em 1Ne Reihe welıterer olgten
In den ahrgängen 1926 (4 Heft) Dis 1940 chrieb die „Kirch-


